
Amtliche Bekanntmachungen 

der Universität Karlsruhe (TH) 

Herausgeber: Rektor und Kanzler der Universität 

1972 Ausgegeben Karlsrube, den 25. Juli 1972 

Die DiploaprUfungsordnung der Fakultl.tfUr 
Elektrotechnik der Universität Karlsru_e (TB), 
genehaigt durch Erlaß des KilltusministeriullS 
vom 6. MKrz 1972 - H 1561/29 -, 

wird wie folgt bekanntgeaacbt: 

§ 1 Zweck der Prüfung 

Die Dip!omprii!ung bildet einen ol'dnungsgemäßer: Abschluß des Stu
diums, Durch dill' Diplomprüfung soll festgestellt werden, ob de/Kllndidat 
die l'l'forderlichc.m Fllchkenntni~se erworben hat und die Ftihigkeit be
sitzt, nm'h wi:;:;cl1slhaftlichen l\lcthoden selbständig zu arbeiten,' 

§ 2 l)ijlloml;ra(l 

Aue Grund dCI" bestandenen Diplomprüfung wird der alc.demiSche Grad 
"Diplom-Ingenieul'" (abgek{l!:zt: .;Dipl.-Ing,") verliehen, 

§ a Gliederung der Prüfung, Stutliendauer 

Die DiplomprüCung besteht aus del' Diplom-Vorprüfung uncl aus der 
Diplom-Hauplprüfung.{einschli<-ßlich D:plomarbeit), Der Sludienplan um
faßt eineStudiendauer von acht Semeslern ohne die Diplomarbeit. die 
In.nerhalb von sechs' Monaten durchgeführt werden muß. 

I 

§« Prfifungskommfssionen 

Für die Diplom-Vorprüfung ist die Diplom-Vorprüfungskommission 
(DVPK) und für die Diplom-Hauptprü!ung die Diplom-Houptprütungs
kommission (DI-IPK) zustilndig. Jede dieser Prüfungskommissionen be
steht gemäß § 36 (3) dei' Gl'undordnung aus: 

l' Universit:ilslchrer, . 
1 Mitglied des Lehrkörpers im weiteren Sinne. 
1 Studenl(!nvcl'tt"cter. 

Laut § 36 (3) deI" GrundordnUl~g beschließen diese Kommissionen im 
Namen der Fl.lkulUit für Elektrotechnik au[\crdcm über alle Prüfungs
ange!C'glmhdICn, die nicht durch dicsePrüCtlnl~sordm!ns gercgeltsind, . 

Die Bewertung vun Prüfun~sleistungen fällt nicbt in die Kompetcmz die
ser Kommissionen, 

§ 5 Prürer 

Prütel' im. Sinne dieser Pl'üftlngsQrdnung können sein 
. (1) die Univel'sitiifsl<:lll'cr (§ 45 (1) der Grundordnung) der'Fäkultlit, 
VOll der die jcwciliw' Lehl'veranstaltll:1ß an~eboten wird; 

:Kr. 7 
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" .1>.' 

b) von diesen Personen gegenüber der zusUindigen PliHungskommls
sion de1' Fakultät iül; Elektrotechnik nls Vertreter benannte Angehörige 
des Lchrkö1'pers nach § 45 (2) der Grt,lndordmmg, wenn diese damit ein
verstanden si~d und außerdem das Einverständnis dieser Pl'ütlmgskom
mission deI' Fal~ul11\t für E!cktrotecl'milt vorliegt. Diese Vertreter müssen 
jeweils zu Beginn des Prüfungs;~citraumes bekannt gemacht werden;, 

c) Angehörige des Lehrkörpers nach § 45 (2) der Grundordnung, die nach 
§ 32 (2) 1 der Grundordnung von den Dekanaten der zustündi:en Fakul
täten eine selbständige' Lel1ruufgabc zugewiesen bekommen haben. Sie 
sind Prüfer jeweils für die ihnen zugewiesene selbständige Ll:'hrveran
staltunlI· 

A. Diplom-Vorprüfung 

§ G Gliederung und Umfang 

(1) Die Diplom":Vorpl'üfung gliedert sich in zwei Abschnitte mit /Schrift
lichen EinzclprüCungen (Ausnahme: Elektrotechnisches Gl'undl~genprakti
kum). Dei' erste Abschnitt umfaßt die Lehrveranstaltungen des ersten 
und zwdtcn Scme;;tcrs und besteht aus Prüfungen in den FäChern 

Mathematik T, II 

Experimentalphysik A, B 

}'rognlmmien::n I 

Einführung in dit: Konstl'uktionslehre, 


(2) De1' zweite Abschnitt umfaßt die Lehrveranstaltungen des dritten und 
vierten Scmc.sten~ lind besteht aus Prüfungen in 

cM:lthemutik UI 
Spezielle ml1thcmatische Hilfsmittel der Elektrotechnik A, B 
Theoretische Mechanilt (einschließl. Elementare TechnischB Mechanik) 
Elektronische Vorgänge in Gasen und Festkörpern I. 11 
Einführung in die Werkstoffkunde 
Grundgebiete der Elektrotechnik, 

Zum zweiten Abschni~t gehört das Elektrotechnische Grundlagenprak
tikum, 

• 7 Zulassun« 

(1) Voraussetzung für die Zulassung ist die ordnungsgemäße Immatri 
kulation als Stl1diercnder der Elektl'otechnik. Die Zulassung erteilt die 
Prütung~abtcilung der Universität auf Vorlage des von der FAkultät für 
Elektrotechnik herausgegebenen, ol'dnungsgemäß ausgefüllten Anmelde
formulars, Weiter ist erforderlich der Nachweis über eine Grundpraxis von 
drei Mpmlten Duuer, der bei der Meldung zum zweiten Abschnitt der 
Diplom-Vorprüfung zu erbringen ist,' 

(2) Die ZUIU;;slll1g ist zu versagen, wenn die Unterlagen nicht vollstän
dig sind, 

(3) Die Zulassung zu Prüfungen des zweiten Abschnittes kann erst erteilt 
werden, wenn der erste Abschnitt erfolgreich abgeschlossen ist, 

(4) Die Mcldch'isten ilir die Prüfungen werden von der Prüfungsabtei
lung bekanntgegeben. 

§ 8 :\ nerltenllung von Studien- und PriiCllngsleh.tung:en zur Diplom
.Vorprüfung 

(1) EinschUigige' Studiensemester an deutschen Wi~..enschaftlichell Hoch
schulen und dabei erbl'achte Studienleistungen werden anerkannt. 

(2) Studiensemester an auslündisehen Wissenschaftlichen Hochschulen 
und dabei erbrachte einschlägige Studienleistungen werden anerkannt, so
fern ein gleichwertiges Studium nachr.ewiesen wird. Bei Zweifeln an der 
Clt'ichwertigkeit ist die Zentralstelle für uusl1indif.ches Bildungswesen w 
hören, 

(3) In begrülHl<,ten Fiillcn kunn die> Prüfungskommission "ueh Teile einer 
an einer anderen Wissenschaftlichen Hc)chsl:hllle bt'gonnenen Diplom-Vor
prüfung anerkennen, wenn dei' Grund der Untcl'bl"cchung nicht im Nicht
bestehen cinz.dner Prüfllngs!üchcr oder im Uberscl1reiten gestellter Fristen 
lie~t. 

(4) Studknse!l1ester in benachbut'ten F~chrichtul1gen Wissenscha[tlicher 
Hocl1schulcn und in glcicllcn. oder bClHlt'hbanen Fachrichtungen von 1n
geniCLU"- und Fachhochschulen sowie dabei c'rbmchte Stlldi<>n-, und PrU
fungs!ciRtungcll k'lI1n die Prüfungskommission ganz odel" teilweise an
erkennen, 
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(!i) Nicht an Hochschulen erworbene Leistungsnachweise können - so
fern sio gleichwertig sind< - an<.:rkannt werden, wenn bei der Feststellung 
der Leistungen Kultusverwaltungen der Länder beteiligt waren. 

<0 9 Durc11führung 
(1) In jedem Fach werden mindestens zweimal jährlich Prüfungen an

geboten. 

Prüfungszcitraum des Sommersemesters: 16. Mai bis 15. November. 

Prü!ungszcitraum des Wintersemesters: 16. November bL~ 15. Mai. 

(2) Die Form der Prüfung ist schriftlich. Die Prüfung dnrf nicht länger 

als vier Stunden dauern. Eine Fachj1rüfung kann auch aus zwei Seme.ster
klausuren von je zwei Stunden maximaler Dauer bestehen. Bleibt der 
Kandidat einer Semesterklausur unentschuldigt fern, so gilt sie als nicht 
bestanden (5,0). 

(3) Wenn sich der Kandidat unerlaubter Hilfen bedient odel'~ine Täu
schungshandlung unternimmt oder nach Beginn der Prüfung zlltrucktritt, 
gilt die.Prüfung als nicht bestanden. 

§ 10 Bewertun" 

(l) Dos Ergebnis einer Fachprüfung und des Praktikums wird' von dem 
jeweiligen Prüfer bewertet. Die Leistungen tlind mit folgenden Noten zu 
bewerten: . 

1 <sehr gut 4: ausreichend i • 
2 gut 5 nicht ausreic1hend. 
3 befriedigend 

, Zur dilferenzierterenBewertung der Leistungen können diese Noten 
um 0,3 erhöht oder erniedrigt werden. 

. (2) Bei <Semesterklausuren wird die Note der Fachprüfung als arithmeti
sches Mittel der beiden Klausurnoten gebildet. Das Ergebnis df}r Mittel 
wertsbildung ist gemäß folgendem Schema zu runden: 

Die Note 2,0 ist zu erteilen, wenn der Mittelwert mindestens! 1,85 und 
kleiner als 2,15 ist. '. 

Die Note 2,3 ist zu erteilen, wenn der Mittelwert mfndestens 2,15 und 
kleiner als 2,5 ist. < 

Die Not~2,7 ist zu erteilen, wenn der Mittelwert mindestens 2,5 und 
kleiner als 2,85 ist. < 

(3) Eine Fachprüfung ist bestanden, wenn die Leistung mindc~tens mit 
der Note "ausreichend" (bis 4,3) bewertet worden ist. Die Bewertung dE's 
Elektrotechnischen Grundlagenpl-aktfkums erfolgt gemüß § 19 (4)l Das Er
gebnis der Mittelwertsbildung ist wie bei den Semcsterklausurel\l zu run
~~ . . . 

. (4) Die DiplQm":Vorprüfung ist bestanden, wenn sämtliche Fachprüfun
gen und das Elekh'otcchnischeGrundlagenpraktikum mindE'stens fnit "aus
reiC'hend" (bis 4,3) bewertet worden sind. 

(5) Hal der Studicicnde die Diplom-Vorprüfung in dem auf das siebente 
Fachscmeste:'folgenden Prüfungszeitraum nicht abgeschlosscnJ gilt die 
Diplom-Vorprüfung als endgültig nicht bestanden. 

(6) Zur Bildung der Gesamtnote der Diplom-Vorprüfung w~rden die 
Einzelnoten wie folgt gewichtet:< 

Gewicht 
Mathematik I, Il 3 
Experim(;!ntalphysik A, B 3 
Programmieren I 1 
Einführung in <die Konstruktionslehre 1 
Mathematik III 1 
Spezielle mathematische Hilfsmittel der ~lektrotechnik A, B 1 
Theoretische Meclmnilc 
(einschließlich Elementare Technische Mechanik) 2 
Elektronische Vorgänge in Gasen und Festkör.pern I, II 1 
Einführung in die WcrkstoCikunde 1 
Grundgebiete . dei' Elektrotechnik 3 
ElcktrQtechnisches Grundlagenprnlttikum 1 
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(7) Die Gesamtnote der bestandenen Diplom-Vorprüfung lautet: 

bei einem Notendul'chschnitt bis 1,5 sehr gut 
 I 

bei einem Notendurchschnitt über 1,5 bis 2,5 gut 

bei einem Notendurchschnitt über 2,5 bis 3,5 befriedigend 

bei einem Notendul'chschnitt über 3,5 bis 4,3 ausreichend. 


• 11 	 Wiederholung von l'rüfungen 
(1) J.ede nicht bestandene Fachprufung kann r.UI: einmal w:ederholt wer

den, und zwar frühestens in dem darauf folgenden Prüfungszeitraum. 
(2) Wurde in dner Wiederholungsprüfung die Note 4,7 oder 5,0 gegeben, 

so muß eine mündliche Weiterprüfung erfolgen. Für die münrilid1e Weiter
prüfung ist ein Beisitzer hinzu7.U7.iehcn und ein Prutokoll ZU! fiihren. In 
diesem Fall wird die Note der Fachprüfung als arithmetischeS Mittel der 
Note der letzten nichtbestandenen schriftlichen Prüfung und ider münd
lichen Weiterpr'Üfung ennittelt. Das Ergebnis der Mittelweri!ibildung ist 
wie bei d.?l1 Semesterklausuren zu runden (siehe § 10). 

§ 12 Zeugnis 
über die bestandene Diplom-Vorprüfung wird .ein Zeug:lis ausgestellt, 

das die Ergebnisse der einzelnen FoC'hprüIungen und des Pl'aktikums so
wie die Gesamtnote enthält. Das Zeugnis ist von dem Vorsit.zenden der 

'Diplom-Vorpr:iifungskommisslon zu unterzeichnen. . 

, B. Diplom-lIauptprüfung 

I 13 	 Zula!:!mng zur Diplom-lIauptpriifung 
(1) 	Der Antrag auf Zulassung zur Diplom-Hauptprüfung isl schriftlich 

• . I 


zu stellen. ;
f 

(2) 	Dem Antrag sind beizufügen, sof~rn nicht bereits vorlie.en: 
1. 	 das ordnungsgemäß ausgcfiillte Anmeldeformular der F~kultät für 

Elektrotechnik für die Diplom-Hauptprufung, ! 
2. 	 das Zeugnis über die bestandene Diplom-Vorprüfung, 
3. 	 die Anerkennung der in § 14 genannten PrüfungsleistungcIljo soweit zu

treffend, 
4. 	 bei Bewerbern, die von anderen Hochschulen gekommen si!lld, eine Zu

sammenstellung der dort bestandenen Prüfungen und der Idort mitge
machten übungen und Praktika. ' 

. (3) Sind die Unterlagen voUstiindig" so spricht der Vorsitzentle der Prü
fungskommission die Zulassung aus. In Zweifelsfüllen wird die Entschei
dung von der gesamten Prüfungllkommission gefällt. 

§ 14 	 Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen 

zur Diplom-Hatlptprürunr 


(1) Für die Anerkennung von Studien- und Prüfungsleis~ungen zur 
Diplom-:Hauptprü!ung gilt !i 8 entsprechend. i . 

(2) Diplom-Vol'priHun~en, die ein Kandidat an deutschen WIssenschaft
lichen Hochschulen in dcr Fllchrichtung Elektrotechnik bcstand~n hat, wer
den ohne weitere Auflagen anerkahnt. 

(3) Vorprüfungen, die ein Kandidat an ausllindischen Wisscn~chaftlichen 
HochSChulen in der Fachrichtung Elektrotechnik bestanden hut, !\.verdcn von 
der Prüfungskommission ancl'ltannt, sofern ülcjchwcrtigkeit belltcht. Bei 
Zweifeln an der Gleichwertigkeit ist die Zuntralstclle für ausHindisches 

.Bildungswcsen zu hören. 
(4) Vorprüfungen, die ein Kandidat an deutsC'hen oder ausländischen 

Wissenschaftlichen Hochschulen in vergleichbaren oder bennchb<lrten Fach
lichtung-cn bestanden hat, kunn 'die Prüfung<:kommission g<lnk oder teil 
weise anerkennen.  I 

(5) In !Jegründeten Fi.illen können durch die Prüfungskomm!ission Teile 
einer begonnenen, aber noch nicht abgeschlossc:ncn Diplom-H~uptprüfung 
anerkannt werden, wenn der Grund der Unterbl'cchung nicht im Nichtbe
stehen einzelner PrüfungsWchcl' oder im überschreiten gestellter Fristen 
liegt. . 

§ 15 	 lJmf:mg der Dill!om-lIallpfprüfung 

(l) Die Diplom-HlluptprüIung besteht allS: 
a) Prüfungen in den Kernfäcl1crn, 
b) Prüfungen in den ModeU!iiehcrn, 
c) Anfertigung ('iner Diplomarbeit, 
d) freiwilligen Prüfungen in den Zusatzfächern. 

(2) Kernf~chel' sind diejenigen Fächer, in denen aUe StudenteP der EI~k
trotc('hnlk in der I:!;motPrü!ung geprillt werden, 

http:vorlie.en
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Dies sind: 

All:;lemcine Theorie dynamischer Systeme. 

Theorie linearer Systeme und Netzwerke; 

Einführung in die Regelungstechnik, 

Elektt'odynamik, 

Werkstorfe der Elektrotechnik, 

Halbleitcl'b::tuelemente, 

Mdlteehnik. 

Eillführung in die Starkstromtechnik. 

Einführung in die Schaltungsteclmik, 

Einführung in die Nachrichtenübertragung, 

Einführung in die Nachrichtenvernrbeitung. 


Sie umfnssen etwa 30 Wochenstunden. i 
{3} Modclifticher im Umfang von je 39 bis 41 Wochenstunden bilden ein 

Studienmodell. Jedes Studienmodell ist auf ein Ausbildungsziel ~m Rahmen 
der Elektrotechnik gerichtet. Die {;e:;:enwtlrtig geltenden Stu4ienmodelle 
sind in der Anlage zu dieser Prufungsordnung aufgeführt. Das Studien
modell wird \'om Studenten frei gewühlt. Es ist spätestens bis ~um Beginn 
der Diplomarbeit der Prüfungskommission mitzuteilen. ! 

In besonderen Füllen kann sich der Student selbst ein Studienmodell zu
sammenstellen. Es ist zu beglilnden und der PrüfungskommissIOn zur Ge
nehmi~un, vorzulegen. 

§ ia DiplomarbeU 

(1) Die Diplomarbeit soll zeigen. daß der Kandidat in der tage ist, in 
begrenzter Zeit ein Problem mit wissenschaftlichen Methoden selbständig 
zu bearbeiten. 

(+) Die Diplomarbeit wird von einem Universitätslehrer 1er Flakultiit für 
E!ektrotechnik ausgegeben. Die Prüfungskommission ltann auf Antrag 
eines Univcl'sitiit!>lehrers die Ausgabe der Diplomal'beit auch ieinem von 
ihm als Vertretel' vorgeschl<1j:(cl1en Angehörigen des Lehrköl'p~rs im wei
tel'en Sinne übertragen. Det' VOl'geschlager..e muß sein Einverständnis er
klären. Der Kandidat hat das Recht, ein Thema vorzuschlagen. In Aus
nahmefällen darf die Diplomal'beit mit Zustimmung der pl'üfudgskommis
sion außcl'halb der Fakultät ausgefüht't werden. sofern sie von binem Uni
vcrsiUitslehrer der Fakultät für Elekt~'otechnik beurteilt wird, ! 

(3) Die Diplolnarbeit kann ei'St, ausgegeben werden, wenn die! Prüfungen 
in den Kernfächern und in mindestens 30 ModeUfach!.tunde~ bestanden 
sind. Bei Wiederholung in Kernfächern kann die Plüfungskommission die 
Ausgabe der Diplomarbeit vor der Wiederholung zulassen. ' 

(4) Das nus~egebene Thema sowie der Tet'mil1 der Ausgabe ubd der Ab
gabe sind dem Vorsitzenden der, Prüfungskommission durc!h den die 
Diplomarbeit uusgebendenUniversitiitslehrer unverzüglich anz~zeigen und 
von diesem aktenkundig zu machen, Eine Rückgabe des Thema~ spüter als 
zwei Wochen nach dem Termin der Ausgabe ist ohne Einwilligu~g der Prü
fungSkommission nicht möglich, i 

(5) Auf besonderen Antrag sOI'gt die Prüfungskommission dafür, daß ein 
Kandidat ~um vorgesehenen Zeitpunlü das Thema einer Diplotnarbeit er
hält. 

(6) Die Zeit für ,die Anfertigung deI" Diplomarbeit darf sechs Monate nicht 
überschreiten. Das Thema muß diesel' Bearbeitungszeit <I:')gemessen sein, 
Eine Vel"liingenmg ist nur in Ausnuhmeftillen möglich. Sie muß durCh die 
Pliifun:;,,;ltommisllion genehmigt werden und darf höchstclls drei Monate 

(7) Die Diplomarbeit ist mit einer El'ktiirung des Kandidaten zu ver
sehen, claß er die' Arbeit selbs1iindig ,,'erfaßt lind keine anderen als die 
angegcl)cnen Quelkn und Hilfsmittel benutzt hllt. 

(8) Die DiploHl<ll'beit ist von dem Angehörigen des LehrkörPers, der die 
Arbeit Qusgegeben'hi.lt. zu beurteilen. Wird sie mit .,nicht a\lsrc~chend" be
wertet, so ist d!e Arbeit von ("jnem zweiten, von der Prüfungslcommission 
zu benennenden Gutachter zu beu!'teilcn. Bei nicht übereinstim~ender Be
urteilung muß ein 'dritter Gutachter herangezogen werden.. Di~ Note wird 
als arithmetisches Mittel der Einzelnoten der Gutachter gebildet. 

i 

§ 17 Zcsatdächer 
Zusätzlich zu den vorgeschriebenen Prüfungen in den Kern- ~ind Modell

fächern kann sich ein Student in beliebigen weiteren ZU5atzf~chern frei· 
willig'prüfen lassen. Auf Antrag des Kandiduten wird die NO~ der Ptil 
fung in das Diplomzeugnis eingetrogen, jedoch bei der Festsetz~ng der Ge
samtnote nicht berücksichtigt. Die Meldung der Zusatr-fiicher ~n die Prü
iungskol'llmission muß sp~ltestcns :wm Beginn der Diplomal'bcit el'folgen. 

http:Qusgegeben'hi.lt
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§ 18 Durc11rührung der Dilllom-IIauptpriifung 

(I) Während des Ablegens der Prüfung muß der Kandidat!als ordent
licher Studierender an der Universitl:lt Karlsruhe (Technische lHochschule) 
eingeschrieben sein. ' " 

(2) In jedem Fach werden mindestens zweimal jährlich Pl'Ufungen an
geboten. ' 
Prü!ungS7.eltraum des Sommersemesters: 16. Mai bis 15. November. 
Prüfungszpitruum des WIntersemesters: 16. November bis 15. ~al. 

(3) Es besteht kein Anspruch dlirauf, von einem bestimmt~n Fachver
treter geprüft zu werden. ' 

, (4) Die PrÜfungskommission bestimmt im Einvernehmen mit dem Pril 
fer, ob die Prüfung schriftlich oder mündlich oder schrirtlich 'u~d mündlich 
abgenommen wird. Die Form der Prüfung (unter Angabe der: zulässigen 
Hilfsmittel) wird durch AUl'hang bekanntgemacht, spiitestens drei Monate 
vor der Prüfling. Muß die Prüfungs{orm danach infolgeVerhindenmg des 
Prüfers ge:indert werden, so ist der Kandidat auf'sein Recht zutn. Rücktritt 
hinzuweisen. : ' 

(5) 'Die Dauer einer mündlichen Prilfung beträgt für jeden kandidaten 
mindestens 15 Minuten und höchstens etwa 30 Minuten. Es i$tein Prü- ' 
fungsprotokoll zu führen, in dem der wesentliche Inhalt der Prüfung fest
gehalten wird. Zu jeder mündlichen Prüfung ist ein Beisitz~r aus dem 
Lehrkörper im weiteren Sinne hinzuzuziehen, Im F~,l!e ein,r Wieder
hOlungsprüfung wird der Beisitzer auf Antrag des Kandidat~n von der 
Prüfungskommission bestimmt. Bei mündlichen Prüfungen sind !Studenten, 
die sich derselben Prüfung unterziehen wollen, als Zuhörer ~uge)assen. ' 
Das gilt nicht für die Bekanntgpbe des Prü!ungsergebnisses an die Kan

, . didaten. 

(6) Eine schriftliche Prüfung dar! nicht länger als vier Stundbn dauern. ' 
Sie kann auch aus zwei Semesterklausuren von je zwei Stunden maximaler 
Dauer bestehen. Im übrigen gilt § 9 (2), letzter Satz. ' 

(7) Wenn sich der Kandid"t unerlaubter Hilfen beuient oder: eine Täu
schungshandlung unternimmt oder nach Beginn der Prüfung lurücktritt, 
gilt die:se Prüfung als nicht bestanden, ' . 

Ci 19' Bewertung bei der Dlp)om-JIauptprüfung 

(1) Das Ergebnis einer FachprÜfung und eines Labors bzw. P1raktik~ms 
sowie d.ie Diplomarbeit sind mit folgenden Noten zu bewerten: ! 

1 sehrgut 
2 gut 
3 befriedigend 
4 ausreichend 
5 nicht ausreichend. 

Zur dfffel'pnzlerter('n Bewertung der Leistungen kÖnnen diese!Noten um 
0,3 ,erhöht oder erniedligt werden. i 

(2) Bei Semesterklausuren wird die Note der Fachprüfung al$ arithme
tisches Mittel der Klausurnoten gebildet. Das Ergebnis der Mitttlwertsbil 
dung ist gemäß folgendem Schema zu runden: 
Die Note 2,0 ist zu erteilen, wenn der Mittelwert mindesten$ 1,85 und 
kleiner als 2,15 ist. 
Die Note 2,3 ist zu erteilen, wenn der Mittelwert mindesten. 2,15 und 
kleiner als 2,5 ist. . 
Die Note 2,7 ist zu erteilen, wenn der Mittelwert mindeste~ 2,5 und 
~~~~~ ! 

(3) Eine Fachprüfung ist bestanden, wenn die Leistung nicht.schlechter 
als 4,3 bewertet wurde. Entsprech.end gilt die 'Diplomarbeit IÜS ausrei-. 
chend, wenn sie nicht schlechter als 4,3 beurteilt wurde. ! ' 

. 	 (4) Ftir Labprs ttnd Praktika kann die Note des Faches (== Gjesamtnote 
des Labors oder Praktikums) aus Einzelnoten gebildet werden, c!Iie als Er
gebnis von PrUCungcn über Teilgebiete des Faches (= Teilprüf4ngen) von 
verschiedenen' Prüfern festgelegt werden. Die PI'üfer der Teil~biete des 
Faches werden auf Vorschlag des für die Durch.führung des L~bors oder 
Praktikums zu~tändigen Instituts von der Prüfungskommission bestellt. 
Alle Angehörigen des Lehrkörpers im weiteren Sinne können ~ls Prüfer 
bestellt werden. , 

(5) Die Priifungskommission beschließt nach Absprache mit d~m für die 
Durchführung ,des Labors oder Praktik,lms zusWndigen rnstil.'P.'t. o~ die 
Gesamtnote des Labors oder Praktikums nach § 19 (6) oder (7) ermlttelt 
wird, Das Verfahren ist glekhzeitig mit der Ankündigung der Lehrver
anstaltung durch Aushang am Anschlagbrett der Fi.llmltät bekannt zu 
machen. 
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(6) Die Gesamtnote des Labors oder Praktikums wird aus dien Einzel
noten in entsprechender Anwendung von § 19 (2) gebildet, wem. bestimmt 
wird, daß alle Teilprüfungen erfolgreich abgelegt werden müss~n. 

(7) Wenn dagegen die Möglichkeit vorgesehen wird, da3 ein tabor oder 
. Praktil:um auch dann erfolgreich abgelegt werden kann, wen~ nicht alle 
Teilprü!ungen erfolgreich abgelegt wurden, so wirq dieses Beteehnungs
verfahren derart modifiziert, daß jede Einzelnote schlechter .ls 4,3 mit· 
folgenden Gewichten versehen wird. Die erste derartige Einz.elnote wird 
einfach gezählt, die zweite zweifach, die d.ritte vierfach, die vier~e achtfa eh 
und so fort in geometrischer Progression. . , 

(8) Die Gesamtnote wird aus den Noten der Kern- und Mpdellfächer 
und der Diplomarbeit ermittelt, Dazu wird die Note jedes Fach~s mit des
sen Wochenstundenzahl multipliziert und die Summe aller Prod~kte durch 
die Summe aller Wochenstundenzahlen dividiert. Als Wochenstundenzahl 
eines Faches gilt die Wochellstundenzahl, die in dem von der Prüfungs
kommission genehmigten Studienmodell dngetragen ist. Die- Diplomarbeit 
ist mit der Wochenstundenzahl 25 zu bewerten. 

Die Gesamtnote der bestandenen Hauptprüfung lautet 
bei einem Durchschnitt bis 1,5 sehr gut, 
bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5 gut, 

bel einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5 befriedigend,' 
bei einem Durc.lot5chnitt über 3,5 bis 4,3 bestanden.· ,. 

(9) Die Diplom-Hauptprütung ist bestanden, wenn sämtliche! Prüfungen 
in de!1 Kern- und Modellfächern edolgreich abgelegt sind und die DIplom
arbeit fristgemäß abgeliefert und mindestens mit "ausreichen"" bewertet 
wurde. . 

(10) Wurde die DiplOmarbeit mit "sehr gut" bewertet und 'ist die Ge
samtnote höchstens 1,2, so wird das Gesamturteil ..mit Auszeichnung be
standen" erteilt. 

§ 20 Wiederholungen bei der Dlplom-lIauptprüfung 

(1) Ist die Diplomarbeit mit der Note "nicht ausreichend" be~ertet oder 
nicht tristgemäß abgeliefert worden, so ist dem Kandidaten ~uf Antrag 
ein neu~s Thema zu stellen. § 16 gilt entsprechend. Die zwe~e Diplom
arbeit ist aUßerdem von einem zweiten, von der Prüfungs!w mission zu 
bestimmenden Gutachter zu beurteilen. Wird auch die zweite D plomarbeit 
mit "n.icht l1usreichend" bewertet, so ist die Diplom-HauPtpr~fung end
gültig nicht best~mden. i 

(2) Nicl;ltbestandene Fachpriifungen können einmal wieder lt werden, 
und zwar frühestens..im nächsten Prüfungszeitraum. Es gilt § 11 (2) ent
sprechend. Bestandene Fachprüfungen können nicht wiederhplt werden. 

Zweitwiederholungen sind nur ausnahmsweise mit Genchl;nigung des 
Rektors möglich, nachdem alle Prüfungen abgelegt sind und 4ie Diplom
arbeit erfolgreich .abgeschlossen wurde. Sie sind in dem auf di~ Genehmi
gung folgenden Prü!ungszeitraum abzulegen. 1 

(3) Falls eine Fachprüfung wiederholt wurde, zählt für diel Gesamtt>e-. 
urteilung die letzte Note. ! 
§ 21 Zeugnis 

i 
i • 

(1) über die bestandene Diplom-Hauptprüfung wird ein ~~gnis aus
gestellt. Es ist von dem Vorsitzenden der Prüfungskommissiop zu unter
~~~ i 

(2) In das Zeugnis werden eingetragen: . 
die Gesamtnote, I 
die Noten der Kernfächer, I 
das Studienmodell und die Noten der Modellfächer, . ! 
das Thema und die Note. der Diplomarbeit, I 

die best<:.ndenen Zusatzfächer entsprechend § 17, 
das Ergebnis der Vorprüfung. , 

Alle Noten außer der Gesamtnote werden differenziert in Ziffern und 
gerundet in Worten eingetragen. Sie sind durch die Namen der Prüfer und 
das Datum der Prüfungen zu ergänzen. . 

' 

f 22 Diplom 
(1) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird dem Kandidaten ein Diplom aus

gehändigt. Darin wird die Verleihung des akademischen Grades "Diplom
Ingenieur" beurkundet. Als Datum des Diplom,; und des Zeugnisses wird 
der Tug angegeben. an dem alle Prü!ungsleistungen cinschliemich der be
standenen Prüfungen in den Zusatzfächern erfüllt sind. I 

(2) D!IS Diplom wtrd"'On Rektor und Dekan unterzeichnet und mit dem 
Sieg<'! der Hochschule versehen. I 



, , 

93 


I 23 Ungültigkeit der Diplom-Vorprürunl und der Dfplomprürung. 

(J) Hat der Kandidat bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tat
sache erst nach der AushHndigung des Zeugnisses bekannt, so kann die 
Prüfungskommission nochh'äglich die Gesamtnote entsprechel!ld berichti 
gen oder die Prüfung für nicht bestanden erklären. 

(2) WarC'n die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht 
erfüllt, ohne (hlß dei' Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird diese 
Tatsache erst nach der Aushiindigung d('s Zeugnisses bekannt, so wird 
dieser Mangd (lurch das BestlChen der Pl'iifung geheilt. Hat der Kanrlidat 
die Zulussung vors!itzlich zu Unrecht erwirkt'; so cntr :heidet die Pdl
fungskommission uniei' Beachtung der allgemeinen verwC'~tungsrechtJichen 
Grundslitze über die RUcknahme rechtswidriger Verwaltungsakte. 

(3) Ist das Nichtbestehen der Prüfung festgestellt, so ist das unrichtige 
Prü(ungszeugnis cim:u1.ichen. Eine Entscheidung nach ~ 23 '(1) und (2) 
Satz 2 ist nach einer FI'ist von fünf Jahren ab dem Datum des Prüfungs
zeugnisses ausgeschlossen. ' 

§ 24 Ubergangsbcstimrnungen für die Diplom~Vo!'prürung 
Für Studierende, die ihr Studlum vor dem Wintersemester 1971/72 be

gonnen haben, gilt die durch Erlaß des Kultusministeriums H 1561/16 am 
20. März 1969 genehmigte Prüfungsqrdnung. 

§ 25 tJbergan::shestimmungen für elle Diplom-Haul>tprüfung 
, (1) Die vorliegende Di!l!omprüfuligsordnung, genehmigt durClh Erlaß des 
Kultusministel'iums Badcn-Württcmberg Nr. H 1561129 \'Om 6; Mtirz 1972,' 
wird im folgenden .,neue Prufungsordnung" genannt. Die Piplomprü
fungsordnung. Sonderbestimmungen fOr die Fakultllt für EleldroteClhnik, 
B) Hauptprüfung, genehmigtdul'ch Erlaß des Kultusministerhj1ms Baden
Württemberg NI'. H 1551'11 vom 11. Dezember 1965 wird deJjngegenüber 
als ..alte Prü!ungsordnung" bezeichnet. 

(2) Studierende, die im Wintel'semester1970i71 im fünften joder einem 
niedrigeren Studiensemester wart.:n, sowie diejenigen, die ihre Vorprüfung 
erst nach dem ]5. Mai 1972 bestehen, müssen die Prüfung nach der neuen 
Ordnung ablegen. 

(3) Studierende, eHe im Wintersemester 1970/71 in einem höheren als 
dem fünften StuuiensC'mestel' wuren und ihre VOI'prüfung bis ;r.Uln 15, Mai 
1972 bestehen, können die Prüfung bis zum 15. Nove-mber 1973 nach der 
alten oclt'1' neuen Ordnung ablegen, Auch Wiederholungspl'üfu:l;:(en nach 
dei' ;,lten Ordnung müssen bis zu diesem. Termin abgeschlossetl sein. 

(4) Studierende, die im Wintersemel'iter 1970;71 in einem höheren als 
dem LünLten Studiensemestel' wareIl lind die Pl'üftmg noch der !neuen Ord
nung wählen, können bis einschließlich des Prüfungsl.eilr~,umes des Win
tersemestcl's 1971/72 !'taU in den Kernf5chern der neuen Ordnung in den 
gemäß der folgenden Liste im wesentlichen dazu äquivalenten bisherigen 
Fächern die Prüfung ablegen. 

Kernfächer der neuen 
St~dienordnung Äquivalente Fächer 

Allgemeine Theorie 
dynamischer Systeme 

Theorie linearer Systeme 
und Netzwerke 

Einführung in die 
Regelungstechnik 

Elektrodynamik 

Halbleiterbauelemente 

Meßtechnik 

Einführung in die 
Stu ~'k~tromtechnik 

Einführung in die 
Schal tungstechnik 

Einführung in dic 
Nachl'ichtenüb<,rtragung 

Einführung in die 
Nachriclltenverarbeitung 

----,--_._----_._------

} NachriClhtentechnik I 

Grundlagen der 

Regelungstechnik 


Theoretische Elektrotechnik 


Halbleiter und Röhren I 


Blektrische Meßtechnik II 


Starkstromtec.'mik 
Einführung in die elektro
nische Schaltungstechnlk 

Nachrichteniecimik Ir 


Nachrichtentechnik UI 


--------_._--_...._---------_.._---_.__.'------ 



~<:""".----------------------~--------

} 
i 	 Für die Gewichtung ist die Stundenzahl der entsprechenden lCerntäch:er 

der neucn Ordnung maßgebend. , 
(5) Für Studierende nach § 25 (4) 	wIrd die neueingeführte I Kernfach

prüfung "Werkstoffe der Elektrotechnik" auf Antrag von derl Prüfungs
, kommission erlassen. ' 

(6) Falls Kernliicher durch äquivillente Fik-her ersetzt wel'de~, muß dies 
durch die ,Prüfungskommission genehmigt werden. Gleiches _nt tOr die 
Studienmodelle, die von den dUrch die Fakultät vorgeschlagenen Model1e,n 
abweich • .'n. 

(7) Für Studierende, die im Wintersemester 1970.'71 in einem höheren ols 
dem fünften Studiensemester waren und die Prüfung nach der alten Ord
nung wiihlen. kann die Prütungskommission den Ersatz von Hauptfächern 
der alten Ordnung durch äquivalente Fächer der neuen Ordnung geneh
migen. 

(8) § 16 (3) sowie § 19 (1) und (2) treten nach dem 15. Mai 1912 in Km ft. 
Vorher abgele;:.te Prüfungen werden nach dem bisherigen I)i!fcrr.::nzie
rungsverfahren' (l - 1,5 - 2 - 2,5 usw.) bewertet. Die Änder\l~g des DU
ferenzietungsverfahrens gilt auch für Prüfungen, die nach' der laUen Ord
nung abgelegt werden. ' 

. § 26 

Diese Priitungsordnung tritt mit der 'Veröffentlichung im A~tsblatt des 
.Kultusm!nist<:riums in Kratt. i 

, I
f 27 I 

Auf diese Prüfungsordnung findet die DiPI0mprllfUngSo~nung der 
Technischen Hochschule Fridericiana Karlsruhe - Rahmen~rdnuDg 
genehmj..gt mit Erlaß des Kultusministeriums Baden-WUrtte,berg vom 
17. November 1961 Nr. H 1555/3 keine Anwendung. I 

. 	 I 

Karlsl"uhe, 25.NO~ber 1971 

Anlage :tur Diplomprürungsordnun: i 
der Fakultät für Elcktrotecluiik der Universität KarlsrP.he 

(Techniscllc Hochschule) : 

Liste der gegenwlirtig vorliegenden Studienmodelle 
Theoretische Elektrotechnik 
Elektrische Meßtechnik 
Biomedizinische Technik 
Allgemeine Elektrotechnik und Lichttechnik 
Regelungs- lind Steuerungstechnik 
Elektrische Antriebe und Leistungselektronik 

. Hochspnnnungstechnik 
Elektrische Anlagen 
Energie- und Versorgungstechnik 
Hochfrequ~nztechnik 

Quantenclek!l'onik 
Tcc.~llische Datenverarbeitung 
Nachric.'1tcnübertragung 
System- und Netzwerktheorle 
Lichttechnik 
,Technik der Ton,- und Bildübertragung. 

Karlaruhe, den 24. Juli 1972 

gez Draheilll 
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